
Änderungen des SGB VIII durch das Kinder- und 

Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz – KICK  

§ 10 

Verhältnis zu anderen Leistungen und Verpflichtungen 

 

(1) Verpflichtungen anderer, insbesondere der Träger anderer Sozialleistungen und der 

Schulen werden durch dieses Buch nicht berührt. Auf Rechtsvorschriften beruhende 

Leistungen anderer dürfen nicht deshalb versagt werden, weil nach diesem Buch 

entsprechende Leistungen vorgesehen sind 

 

(2) Unterhaltspflichtige Personen werden nach Maßgabe der §§ 90 bis 97b an den Kosten 

für Leistungen und vorläufige Maßnahmen nach diesem Buch beteiligt. Soweit die Zahlung 

des Kostenbeitrags die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen mindert oder der Bedarf 

des jungen Menschen durch Leistungen und vorläufige Maßnahmen nach diesem Buch 

gedeckt ist, ist dies bei der Berechnung des Unterhalts zu berücksichtigen. 

 

(3) Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leistungen nach dem Zweiten Buch vor. 

Leistungen nach § 3 Abs. 2 und §§ 14 bis 16 des Zweiten Buches gehen den Leistungen 

nach diesem Buch vor.  

 

„(4) Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leistungen nach dem Zwölften Buch vor. 

Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Zwölften Buch für junge Menschen, die 

körperlich oder geistig behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, gehen 

Leistungen nach diesem Buch vor. Landesrecht kann regeln, dass Leistungen der 

Frühförderung für Kinder unabhängig von der Art der Behinderung vorrangig von anderen 

Leistungsträgern gewährt werden 

 

§ 35a 

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 

(1) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn 

1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem 

für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und 

2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche 

Beeinträchtigung zu erwarten ist. Von einer seelischen Behinderung bedroht im Sinne dieses 

Buches sind Kinder oder Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am 

Leben in der Gesellschaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 

erwarten ist. § 27 Abs. 4 gilt entsprechend.“ 

 

„(1a) Hinsichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 hat 

der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme 

1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,  

2. eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten 

oder 

3. eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über besondere 

Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen verfügt, 

einzuholen. Die Stellungnahme ist auf der Grundlage der Internationalen Klassifikation der 

Krankheiten in der vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information 

herausgegebenen deutschen Fassung zu erstellen. Dabei ist auch darzulegen, ob die 

Abweichung Krankheitswert hat oder auf einer Krankheit beruht. Die Hilfe soll nicht von der 

Person oder dem Dienst oder der Einrichtung, der die Person angehört, die die 

Stellungnahme abgibt, erbracht werden.“ 

 



(2) Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall 

1. in ambulanter Form, 

2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen, 

3. durch geeignete Pflegepersonen und 

4. in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet. 

 

(3) Aufgaben und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des Personenkreises sowie die Art der 

Leistungen richten sich nach § 53 Abs. 3 und 4 Satz 1, den §§ 54, 56 und 57 des Zwölften 

Buches soweit diese Bestimmungen auch auf seelisch behinderte oder von einer solchen 

Behinderung bedrohte Personen Anwendung finden. 

(4) Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, so sollen Einrichtungen, Dienste und 

Personen in Anspruch genommen werden, die geeignet sind, sowohl die Aufgaben der 

Eingliederungshilfe zu erfüllen als auch den erzieherischen Bedarf zu decken. Sind 

heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind, in 

Tageseinrichtungen für Kinder zu gewähren und läßt der Hilfebedarf es zu, so sollen 

Einrichtungen in Anspruch genommen werden, in denen behinderte und nichtbehinderte 

Kinder gemeinsam betreut werden. 

 

 

§ 36 

Mitwirkung, Hilfeplan 

 

(1) Der Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor der 

Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe und vor einer notwendigen Änderung 

von Art und Umfang der Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung 

des Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen. Vor und während einer langfristig zu 

leistenden Hilfe außerhalb der eigenen Familie ist zu prüfen, ob die Annahme als Kind in 

Betracht kommt. Ist Hilfe außerhalb der eigenen Familie erforderlich, so sind die in Satz 1 

genannten Personen bei der Auswahl der Einrichtung oder der Pflegestelle zu beteiligen. Der 

Wahl und den Wünschen ist zu entsprechen, sofern sie nicht mit unverhältnismäßigen 

Mehrkosten verbunden sind. Wünschen die in Satz 1 genannten Personen die Erbringung 

einer in § 78a genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren Träger keine 

Vereinbarungen nach § 78b bestehen, so soll der Wahl nur entsprochen werden, wenn die 

Erbringung der Leistung in dieser Einrichtung nach Maßgabe des Hilfeplanes nach Absatz 2 

geboten ist. 

(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe 

voraussichtlich für längere Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 

getroffen werden. Als Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe sollen sie zusammen mit 

dem Personensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugendlichen einen Hilfeplan 

aufstellen, der Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die 

notwendigen Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart 

weiterhin geeignet und notwendig ist. Werden bei der Durchführung der Hilfe andere 

Personen, Dienste oder Einrichtungen tätig, so sind sie oder deren Mitarbeiter an der 

Aufstellung des Hilfeplans und seiner Überprüfung zu beteiligen. 

(3) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll bei der Aufstellung und Änderung des 

Hilfeplanes sowie bei der Durchführung der Hilfe die Person, die eine Stellungnahme nach § 

35a Abs. 1a abgegeben hat, beteiligt werden; vor einer Entscheidung über die Gewährung 

einer Hilfe zur Erziehung, die ganz oder teilweise im Ausland erbracht werden soll, soll zum 

Ausschluss einer seelischen Störung mit Krankheitswert die Stellungnahme einer in § 35a 

Abs. 1a Satz 1 genannten Person eingeholt werden.“  

 



§ 36a 

Steuerungsverantwortung, 

 Selbstbeschaffung 

 

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe trägt die Kosten der Hilfe grundsätzlich nur dann, 

wenn sie auf der Grundlage seiner Entscheidung nach Maßgabe des Hilfeplans unter 

Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts erbracht wird; dies gilt auch in den Fällen, in denen 

Eltern durch das Familiengericht oder Jugendliche und junge Volljährige durch den 

Jugendrichter zur Inanspruchnahme von Hilfen verpflichtet werden. Die Vorschriften über die 

Heranziehung zu den Kosten der Hilfe bleiben unberührt.  

 

(2) Abweichend von Absatz 1 soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die 

niedrigschwellige unmittelbare Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen, insbesondere der 

Erziehungsberatung, zulassen. Dazu schließt er mit den Leistungserbringern 

Vereinbarungen, in denen die Voraussetzungen und die Ausgestaltung der 

Leistungserbringung sowie die Übernahme der Kosten geregelt werden. 

 

(3) Werden Hilfen abweichend von Absatz 1 und 2 vom Leistungsberechtigten selbst 

beschafft, so ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Übernahme der erforderlichen 

Aufwendungen nur verpflichtet, wenn  

1. der Leistungsberechtigte den Träger der öffentlichen Jugendhilfe vor der 

Selbstbeschaffung über den Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt hat, 

 

2. die Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe vorlagen und 

 

3. die Deckung des Bedarfs 

a) bis zu einer Entscheidung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über die Gewährung 

der Leistung oder  

b) bis zu einer Entscheidung über ein Rechtsmittel nach einer zu Unrecht abgelehnten 

Leistung keinen zeitlichen Aufschub geduldet hat. 

War es dem Leistungsberechtigten unmöglich, den Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

rechtzeitig über den Hilfebedarf in Kenntnis zu setzen, so hat er dies unverzüglich nach 

Wegfall des Hinderungsgrundes nachzuholen. 

 

§ 91 

Anwendungsbereich 

 

 

(1) Zu folgenden vollstationären Leistungen und vorläufigen Maßnahmen werden 

Kostenbeiträge erhoben: 

1. der Unterkunft junger Menschen in einer sozialpädagogisch begleiteten Wohnform (§ 13 

Abs. 3), 

2. der Betreuung von Müttern oder Vätern und Kindern in gemeinsamen Wohnformen (§ 19), 

3. der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20), 

4. der Unterstützung bei notwendiger Unterbringung junger Menschen zur Erfüllung der 

Schulpflicht und zum Abschluss der Schulausbildung (§ 21), 

5. der Hilfe zur Erziehung 

a) in Vollzeitpflege (§ 33), 

b) in einem Heim oder einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34), 

c) in intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35), sofern sie außerhalb des 

Elternhauses erfolgt, 

d) auf der Grundlage von § 27 in stationärer Form, 

6. der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen 

über Tag und Nacht, sonstigen Wohnformen und durch geeignete Pflegepersonen (§ 35a 

Abs. 2 Nr. 3 und 4), 

7. der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42), 



8. der Hilfe für junge Volljährige, soweit sie den in den Nummern 5 und 6 genannten 

Leistungen entspricht (§ 41). 

 

(2) Zu folgenden teilstationären Leistungen werden Kostenbeiträge erhoben: 

1. der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen nach § 20, 

2. Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 und anderen teilstationären 

Leistungen nach § 27, 

3. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Tageseinrichtungen 

und anderen teilstationären Einrichtungen nach § 35a Abs. 2 Nr. 2 und 

4. Hilfe für junge Volljährige, soweit sie den in den Nummern 2 und 3 genannten Leistungen 

entspricht (§ 41). 

 

(3) Die Kosten umfassen auch die Aufwendungen für den notwendigen Unterhalt und die 

Krankenhilfe. 

 

(4) Verwaltungskosten bleiben außer Betracht. 

 

(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe tragen die Kosten der in den Absätzen 1 und 2 

genannten Leistungen unabhängig von der Erhebung eines Kostenbeitrags. 

 

§ 92 

Ausgestaltung der Heranziehung 

 

(1) Aus ihrem Einkommen nach Maßgabe der §§ 93 und 94 heranzuziehen sind: 

1. Kinder und Jugendliche zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 und Abs. 2 Nr. 1 bis 3 

genannten Leistungen und vorläufigen Maßnahmen, 

2. junge Volljährige zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 Nr. 1, 4 und 7 und Abs. 2 Nr. 4 

genannten Leistungen, 

3. Leistungsberechtigte nach § 19 zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 Nr. 2 genannten 

Leistungen, 

4. Ehegatten und Lebenspartner junger Menschen zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 und 

Abs. 2 genannten Leistungen und vorläufigen Maßnahmen, 

5. Elternteile zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 genannten Leistungen und vorläufigen 

Maßnahmen; leben sie mit dem jungen Menschen zusammen, so werden sie auch zu den 

Kosten der in § 91 Abs. 2 genannten Leistungen herangezogen. 

 

(2) Die Heranziehung erfolgt durch Erhebung eines Kostenbeitrags, der durch 

Leistungsbescheid festgesetzt wird; Elternteile werden getrennt herangezogen. 

 

(3) Ein Kostenbeitrag kann bei Eltern, Ehegatten und Lebenspartnern ab dem Zeitpunkt 

erhoben werden, ab welchem dem Pflichtigen die Gewährung der Leistung mitgeteilt und er 

über die Folgen für seine Unterhaltspflicht gegenüber dem jungen Menschen aufgeklärt 

wurde. Ohne vorherige Mitteilung kann ein Kostenbeitrag für den Zeitraum erhoben werden, 

in welchem der Träger der öffentlichen Jugendhilfe aus rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen, die in den Verantwortungsbereich des Pflichtigen fallen, an der Geltendmachung 

gehindert war. Entfallen diese Gründe, ist der Pflichtige unverzüglich zu unterrichten. 

 

(4) Ein Kostenbeitrag kann nur erhoben werden, soweit Unterhaltsansprüche vorrangig 

Berechtigter nicht geschmälert werden. Von der Heranziehung der Eltern ist abzusehen, 

wenn das Kind, die Jugendliche oder die junge Volljährige schwanger ist oder ein leibliches 

Kind bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres betreut. 

 

(5) Von der Heranziehung soll im Einzelfall ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn 

sonst Ziel und Zweck der Leistung gefährdet würden oder sich aus der Heranziehung eine 

besondere Härte ergäbe. Von der Heranziehung kann abgesehen werden, wenn 

anzunehmen ist, dass der damit verbundene Verwaltungsaufwand in keinem angemessenen 



Verhältnis zu dem Kostenbeitrag stehen wird. 

 

 

§ 93 

Berechnung des Einkommens 

 

(1) Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert mit Ausnahme der 

Grundrente nach oder entsprechend dem Bundesversorgungsgesetz sowie der Renten und 

Beihilfen, die nach dem Bundesentschädigungsgesetz für einen Schaden an Leben sowie an 

Körper und Gesundheit gewährt werden bis zur Höhe der vergleichbaren Grundrente nach 

dem Bundesversorgungsgesetz. Geldleistungen, die dem gleichen Zweck wie die jeweilige 

Leistung der Jugendhilfe dienen, zählen nicht zum Einkommen und sind unabhängig von 

einem Kostenbeitrag einzusetzen. Leistungen, die auf Grund öffentlich-rechtlicher 

Vorschriften zu einem ausdrücklich genannten Zweck erbracht werden, sind nicht als 

Einkommen zu berücksichtigen. 

 

(2) Von dem Einkommen sind abzusetzen 

1. auf das Einkommen gezahlte Steuern und 

2. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der Beiträge zur Arbeitsförderung 

sowie 

3. nach Grund und Höhe angemessene Beiträge zu öffentlichen oder privaten 

Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen zur Absicherung der Risiken Alter, Krankheit, 

Pflegebedürftigkeit und Arbeitslosigkeit.  

 

(3) Von dem nach den Absätzen 1 und 2 errechneten Betrag sind Belastungen der 

kostenbeitragspflichtigen Person abzuziehen. In Betracht kommen insbesondere  

1. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen, 

2. die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben, 

3. Schuldverpflichtungen. 

Der Abzug erfolgt durch eine Kürzung des nach den Absätzen 1 und 2 errechneten Betrages 

um pauschal 25 von Hundert. Sind die Belastungen höher als der pauschale Abzug, so 

können sie abgezogen werden, soweit sie nach Grund und Höhe angemessen sind und die 

Grundsätze einer wirtschaftlichen Lebensführung nicht verletzen. Die 

kostenbeitragspflichtige Person muss die Belastungen nachweisen. 

 

 

§ 94 

Umfang der Heranziehung 

(1) Die Kostenbeitragspflichtigen sind aus ihrem Einkommen in angemessenem Umfang zu 

den Kosten heranzuziehen. Die Kostenbeiträge dürfen die tatsächlichen Aufwendungen nicht 

überschreiten. Eltern sollen nachrangig zu den jungen Menschen herangezogen werden. 

Ehegatten und Lebenspartner sollen nachrangig zu den jungen Menschen, aber vorrangig 

vor deren Eltern herangezogen werden. 

 

(2) Für die Bestimmung des Umfangs sind bei  jedem Elternteil, Ehegatten oder 

Lebenspartner die Höhe des nach § 93 ermittelten Einkommens und die Anzahl der 

Personen, die mindestens im gleichen Range wie der untergebrachte junge Mensch oder 

Leistungsberechtigte nach § 19 unterhaltsberechtigt sind, angemessen zu berücksichtigen. 

 

(3) Werden Leistungen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses erbracht und 

bezieht einer der Elternteile Kindergeld für den jungen Menschen, so hat dieser einen 

Kostenbeitrag mindestens in Höhe des Kindergeldes zu zahlen. Zahlt der Elternteil den 

Kostenbeitrag nicht, so sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe insoweit berechtigt, das 

auf dieses Kind entfallende Kindergeld durch Geltendmachung  eines Erstattungsanspruchs 

nach § 74 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes in Anspruch zu nehmen. 



 

 

(4) Werden Leistungen über Tag und Nacht erbracht und hält sich der junge Mensch nicht 

nur im Rahmen von Umgangskontakten bei einem Kostenbeitragspflichtigen auf, so ist die 

tatsächliche Betreuungsleistung über Tag und Nacht auf den Kostenbeitrag anzurechnen. 

 

(5) Für die Festsetzung der Kostenbeiträge von Eltern, Ehegatten und Lebenspartnern 

junger Menschen werden nach Einkommensgruppen gestaffelte Pauschalbeträge durch 

Rechtsverordnung des zuständigen Bundesministeriums mit Zustimmung des Bundesrates 

bestimmt. Die Beträge sind alle zwei Jahre, erstmals zum 1. Juli 2007, der Entwicklung des 

durchschnittlich verfügbaren Arbeitseinkommens anzupassen.  

 

(6) Junge Menschen haben ihr Einkommen nach den Abzügen des § 93 in vollem Umfang 

als Kostenbeitrag einzusetzen. Junge Volljährige und volljährige Leistungsberechtigte nach § 

19 sind zusätzlich aus ihrem Vermögen nach den §§ 90 und 91 des Zwölften Buches 

heranzuziehen. 

 

 

 

 

§ 97c 

Erhebung von Gebühren und Auslagen 

 

Landesrecht kann abweichend von § 64 des Zehnten Buches die Erhebung von Gebühren 

und Auslagen regeln. 

 


